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LEHENSVERTRAG ZWISCHEN HEINRICH II . ZURLAUBEN UND OSWALD BOSSARD

UEBER DIE ZUM SANKT KONRADSHOF [ IN ZUG] GEHOEREN¬
DEN GUETER

1 . "Soll das Lähen oder Verding von dato auf zwey Jahr währen und gälten.
[2 . ] Sodannen soll Er Oswaldt Possart als Läherman die Guetter alle die Joh

dismähll besize an Matten , Raben , Weiden , Riedmaten etc . Jn guoten

Threüwen werchen , was zu werchen Jst , Süberen und Jn Ehren halten , Es

sie auch mit Zünen , graben , brüggen , schniden , binden , Moosten , Wümmen,

Trodten , undt dasselbig Jn Käller zu lifferen . Jtem Hauwen [Heuen ] ,

sträüwen , Ruhten , darunder auch gemeint auch die sträüwen theill uf den

Allmänden , desglichen auch den Bauw allen von Kuöhem , Rooss und ande¬

ren . . . uszuefüöhren , allein usgenommen von hinnen den Roossbauw nit in

die Ryedtmatten , so in meinen kosten geschähen soll . Jedoch dorten und

allerseits anzuleggen , auf die Maatten , Weyden , Jn die Raben , Gärten und

Haufflandt [Hanf ] , auch das Haufflandt zue rüsten , den Hauff auszue-

thuen und anzueleggen , Jedoch nit zue kehren und zue Entlauben ; aber

aufzuenämmen , binden und an sein ohrt zue tragen ; Jtem wo es Nothwendig

die baüm woll Jn Ehren zu erhalten , Erhauwen und auszuethuon , das Holz

darvon versagen , zum Haus Lyfferen und zuefüöhren , und solches alles in

sinem des Lehemans koosten " . Genannte Arbeiten müssten bei jedem

Wetter und alljährlich ausgeführt werden.

[3 . ] "Und wilen dismahlen Mein Räbbärg vill Gruobens vonnöthen Jst , also hab

Jch selbiges werckh allein mit meinen Kosten zue verrichten angenommen.

[4 . ] Vemers soll Er Leheman schuldtig sein Jährlich aus einer bärgweidt Et-

wan 12 oder mehr Cloffter heizholz zuo meinem brauch zuo zufeilen , sagen,

ahn Ein Kohmliches Ohrt zuethuon , aber nit in seinen kosten zu minem

Haus zuo füöhren.

[5 . ] Jttem beträffendt die Domhäg des Hooffs , Matten und Garten , sol Er

Läheman zwar nit schuldig sein einzuoflächten , Jedoch wo es von Käthen,

mit anderen Zaunwärckhen zu vermachen.

[6 . ] Witers so Jch Lehnherr Etwan Ein stuckh Landt wolte aufbrächen und an¬

sähen lassen , soll solches in minem Koosten Geschähen ; Er aber Leheman

Jedoch schuldig sein die frucht Einzuoschniden und alles (ausgenommen

das Roosshäuw und die straüwy ) Einzuefüöhren.
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[7 . ] Danenthin aber soll Jch Lehenherr Jhme Läheman zuethuon oder dargäben

allerhandt Nodtwändige Zaün , auch wärckh Holz , wie auch bandt für die

Raben , und dan er Leheman umb das wärckh geschir So Jhmrne Eingehändiget

wirdt , Ordenliche Rächnung halten unnd gäben.

[8 . ] Jn den Güötteren und Ryedtmatten an der Allmänd gelägen soll Er Lähe¬

man das Obs [ t ] und die Eychlen für mich zuo samblen schuldig sein;

[9 . ] Jtem sine Kinder Jährlich das wärch allhie umb die speis zue Rätschen.

Und wilen dan Jch Lehnherr dem Leheman allein Volgente wärkh , Nämlichen

Jn den Hooff Güötteren das Oobs [ t ] und Nuss abenzuethuon ; das Räben

Gruoben , straüwy füöhren und den bauw in die Ryedt Madten zue füöhren

Lassen , äbgnommen mit meinen Costen , zu verrichten , so verspreche Jch

dem Leheman noch Jährlichen lohn zue bezalen , Nämlich Ein Hundert zwe

und zwänzig Guldtin oder So vill Wärschafft , dan auch das bäum gewächs

Jn der bärgweidt So Jährlichen für Zähen gl . gerächnet worden , dannet-

hin soll aller Nuz von den Güetteren allein mihr Lähenherr überall in

klein und grossem zuo dienen und gehören.

[10 . ] Zuo Endte aber der Künfftigen Zwey Jahren sollen die wärckh und Arbeit

dero gestalten verrichtet sein , das die güetter allerseits vollkhomment-

lich wie Jezundt glichförmig gewerchet , mihr Lähenherr getrüwlich wider

ohne klag können zue gestellt würden.

[11 . ] Dessen hiermit zum Zeügnus sindt zwo glichlütente gschrifften gemacht,

beidersiz Ertheilt und Underschriben worden . "

Es folgen die Originalunterschriften von Heinrich II . Zurlauben

und Oswald Bossard.

Original AH 41 , 48 - 49
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